
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Einladung zur Jahreshauptversammlung für das Jahr 2025 
 
Liebe Mitglieder, 

zu unserer Jahreshauptversammlung mit integrierter Jugendversammlung für das Jahr 
2025 darf ich herzlich einladen. Sie findet am Freitag, den 08.05.2026 um 19:30 Uhr in der 
Feuerwehrwache Tiengen (Molkereistr. 2, 79761 Waldshut-Tiengen) statt. 

Tagesordnung 

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
2. Jugendversammlung 

a. Bericht der Jugendleiterin 
b. Kassenbericht 
c. Entlastung der Kasse 

3. Beratung und Beschluss: Bau einer Rettungswache, Beschlussvorschlag siehe 
Anlage 1  

4. Berichte 
5. Kassenbericht 
6. Entlastung der Kasse/des Vorstandes 
7. Ehrungen 
8. Wünsche und Anträge 

 
 
Herzliche Grüße 
 
 
   
Felix Lehr 
1. Vorsitzender 
 

 
 

An die Mitglieder der DLRG Waldshut-
Tiengen e.V. 

DLRG Waldshut-Tiengen e.V. 

Felix Lehr 

1. Vorsitzender 

Übertal 51 

79761 Waldshut-Tiengen 

Tel.: +49 (0) 7741 640 93 13 

E-Mail:  

felix.lehr@waldshut-tiengen.dlrg.de 

Internet:  

www.waldshut-tiengen.dlrg.de 

Dienstag, 31.03.2026 



 

Anlage 1: Beschlussvorschlag zu TOP 3 
 
Die Mitgliederversammlung beschließt, den Vorstand zu ermächtigen, die Planungen zum 
Bau einer Rettungswache weiter voranzubringen. 

Hierzu gehört insbesondere die Einholung von Informationen zu baulichen, 
organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie die Abstimmung mit 
relevanten Behörden und Partnern. 

Der Vorstand wird darüber hinaus ermächtigt, zur Vorbereitung des Vorhabens einen 
Architekten mit der Planung und Erstellung der für einen Bauantrag erforderlichen 
Unterlagen zu beauftragen sowie eine geeignete Consulting- bzw. Beratungsfirma zur 
fachlichen Begleitung des Projekts hinzuzuziehen. 

Der Vorstand wird beauftragt, die Ergebnisse der Planungen der Mitgliederversammlung 
zu einem späteren Zeitpunkt vorzulegen. Über die konkrete Umsetzung des Vorhabens, 
insbesondere über Bau, Finanzierung und Realisierung der Rettungswache, entscheidet die 
Mitgliederversammlung zu einem späteren Zeitpunkt durch gesonderten Beschluss. 

 


